


une masse, negativiste, mutaciste, figure grimac;ante, rumine toujours quel
ques mots inintelligibles, ne reagit a aucune question. Parfois il sort brus
quement de cette stupeur et mange alors de lui-meme, mais d'une fac;on tres 
manieree. Apres le manger il plie correctement sa serviette! Au point de vue 
neurologique on ne constate rien d'anormal. Le malade est mort a l'age de 
29 ans a la suite d'une peritonite tuberculeuse. 

L'examen microscopique du cortex releva des lesions degeneratives 
serieuses au niveau des Couches premiere et troisieme de Brodmann, Iesions 
qui se trouvent egalement dans les couches inferieures. 

· Les modifications les plus interessantes sont certainement constituees 
par les alterations des plexus choroides des ventricules lateraux. Ceux du 
troisieme ventricule par exemple sont tellement reduits de volume qu'ils 
sont difficilement reconnaissables. La partie dorsale de ces plexus est re- · 

couverte par I'ependyme qui prend a cet endroit un aspect stratifie. Sa par
tie ventrale se trouve rejetee, avec l'ependyme et le tissu sous-ependymaire 
vers Ies profondeurs du thalamus opticus, c'est-a-dire qu'ils se trouvent 
inclus dans ces organes - de meme que dans le corps calleux- sans aucune 
ligne de demarcation. (Fig. 17.) Dans Ia paroi ependymaire, dans le tissu 
sous-ependymaire, on trouve, en outre, de petits ilots glandulaires, aberrants, 
heterotaxiques. L'epithelium glandulaire se caracterise par une atrophie 
remarquable, compliquee des metamorphoses regressives. La villosite toute 
entiere participe a cette atrophie, est tres etroite, mince, le tissu conjonctif 
perivasculaire peut etre un peu hypertrophie. 

En resume les Iesions du cas etudie par de Monakow se caracterisent par: 

1° Une hypoplasie des cavites ventriculaires; 
2o une hypoplasie, un vice de developpement des ·plexus choroides; on 

trouve en plus un eparpillement heterotaxique d'ilots glandulaires; 
3° une degenerescence du revetement glandulaire des plexus choroides 

ainsi troubles dans leur developpement, et 
4° une hypoplasie du corps calleux et de la fimbria. 

Les lesions de ce cas se caracterisent, donc au point de vue embryologique, 
comme de Monakow le fait remarquer, par une differentiation incGmplete 
des villosites qui sont restees en partie attachees a la paroi ependymaire du 
tube medullaire, en partie elles s'en sont liberees mais d'une maniere in
suffisante. Ces alterations constituent le type dysgenesique de de Monakow. 

Nous ferons l'etude analytique de ces trois cas que nous avons decrits 
dans la troisieme partie de ce travail. Nous en profiterons des dernieres 

publications anatomo-biologiques de de Monakow, de meme que du travail 
cite de K itabayashi. Pour la discussion nous ferons egalement emploi des 
travaux de Josephy, de Naito, de Schuster, auteurs qui ont fait des recher
ohes tres approfondies des processus corticaux schizophreniques. 
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8. Sitzungsberichte. - CompteG-rendus des seances. 

Schweiz. Verein für Psychiatrie. - Societe Suisse de Psychiatrie. 

Protokoll der 68. Versammlung 

den 13. und 14. Juni 1925 in KreuzUngen und 1\lünsterlingen. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

li. Sitzung Sonntag den 14. Juni 1925 vormittags 

in der Anstalt Münsterlingen. 

1. Referat von H. W. Maier (Burghölzli-Zürich): 

Zum gegenwärtigen Stand der Frage der l{astration und Sterilisation aus psychiatrischer . · 
Indikation. 

(Erscheint in extenso in der Zeit. f. d. ges. Neur. u. Psychiatrie, Bd. 98, H. 1/2.) 

Geschichtliches: Vor 20 Jahren hat der Verein schweiz. Irrenärzte im Anschluss 
an ein Referat von Good in seiner Versammlung vom 13 . Juni 1905 in Wil über die "Be
rechtigung zur Sterilisierung Geisteskranker" beraten. Jn der Schweiz wurden bishel' 
in Wil, im Burghölzli und in Bois de Cery in geeigneten Fällen Geisteskranke sterili
siert oder kastriert. Die Fälle der Anstalt Burghölzli, der psychiatrischen Poliklinik 
Zürich und des_kant. Asils Wil wurden kürzlich von S. Frank zusammengestellt und 
nachuntersucht: Es betrifft dies 21 männliche Patienten, davon wurden 2 sterilisiert 
(je ein Fall von Epilepsie und Hebephrenie) und 19 kastriert, davon 4 wegen Satyriais, 
6 .wegen· ständig wiederholtem Exhibitionismus, 2 wegen Päderastie, wegen se:>meller 
Entgleisung bei Imbezillität 5, bei Hebephrenie 1 und bei arteriosklertosischer De
menz 1. Bei sämtlichen Sexualverbrechern, die operiert wurden, handelte es sich um 
mehrmals rückfällige Individuen, bei den alle andern Behandlungsversuche gescheitert 
waren. Bei 16 erlosch die Potenz innert einiger Wochen bis Monaten, bei 2 erst nach 
Jahren und bei einem ist sie noch nach 10 Jahren teilweise erhalten. Von den 19 ka
strierten können 15 dauernd in der Freiheit leben, 17 kamen nie mehr wegen strafbarer 
Sexualhandlungen mit dem Gesetz in Konflikt, ein früherer Notzuchtverbrecher wurde 
wegen homosexueller Handlungen bestraft und ein Exhibitionist rezivierte einmal. 
während der Resorptionszeit ein Stück Hoden unter der Bauchhaut, seither blieb er 
dauernd frei von Rückfällen. 8 der Operierten hatten früher häufig Eigentumsdelikte 
begangen, die sich seither bei 6 nicht mehr einstellten und bei 2 viel seltener wurden. 

Von den 22 weiblichen Patientinnen wurden 10 sterilisiert, davon 3 Kindsmörder
innen (2 Imbezille und 1 Katatonika) wegen der Gefahr der Wiederholung des Ver
brechens, die übrigen (1-Psychopathin, 4 moralisch Defekte, 2 Hebephrenie, 2 Kata
tonien wegen der Gefahr der Schwängerung und der Unfähigkeit Kinder zu erziehen. 
5 davon können jetzt dauernd, 7 zeitweise in Freiheit sein. Ko.stricrt wurdön 10 und 
zwar 2 moralisch Defekte, 2 Pfropfschizophrenien, 4 Imbezille, 1 haltlose Epileptika 
und 1 schwere Hysterie. Bei sämtlichen stellte sich eine starke Abnahme der Libido 
ein, meist nach einigen Monaten oder auch erst nach mehreren Jahren; 3 können 
dauernd, 6 zeitweise in Freiheit gelassen werden. 

Die Frage der Sterilisierung aus eugenischen Gründen ist in Deutschland durch die 
Postulate des Bezirksarzt Boeters in Zwickau aktuell geworden, die Leitsätze dieses 



Autors (Sterilisierung aller. Kinder, die unfähig sind am normalen Volksschulunterricht 
teilzunehmen, aller in den Landesanstalten untergebrachten Blindgeborenen, Taub
stummengeborenen, Blödsinnigen, Epileptischen, Geisteskranken vor ihrer Entlassung) 
gehen viel zu weit_ 

Eine zwangsweise Sterilisierung kommt nicht in Frage. ln Zürich werden die Opera
tionen nur mit Einwilligung des Patienten, der Angehörigen und wo nötig der Vor
mundschaftsbehorden vorgenommen; die zuständigen Justizbehörden finden eine be
sondere gesetzliche Regelung nicht nötig, wenn diese Bedingungen erfüllt sind und die 
Notwendigkeit der Vornahme wissenschaftlich genügend begründet erscheint. Dies 
sollte durch einen Facharzt, aber nicht durch ein Kollektivgutachten geschehen. Bei 
handlungsunfähigen Personen ist die Zustirrunung der Vormundschaftsbehörde not
wendig; wenn der Patient noch nicht bevormundet ist, ist eventuell eine Beistandschaft, 
Art. 3 92 Z. G. B.,einzusetzen. Lehnt der Kranke, der noch einige Urteilsfähigkeit hat, 
die Operation ab, so hat sie zu unterbleiben. Einzig in jenen Fällen, wo dauernd keine 
l\1einungsäusserung zu erhalten ist (z. B. bei gutmütigen Idiotinnen) genügt die Zu
stimmung des Vormundes. Als Methode ist im allgemeinen die chirurgische Operation 
der Strahlenbehandlung entschieden vorzuziehen. 

Die psychiatrischen Indikationen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Als letztes 
l\1ittel kommt die Kastration in Betracht bei psychopathischen Männern, deren hoch
gradige geschlechtliche Gefährlichkeit Sonst nur durch dauernde Anstaltsinternierung 
beseitigt werden könnte, falls sie ohne diese in der Freiheit möglich wären. Die Fälle, 
die sich dazu eignen, sind recht selten, die Indikationsstellung bleibt immer eine rein 
ärztliche und darf deshalb nicht etwa dem Richter als sichernde Massnahme im Straf
gesetzbuch in die Hand gegeben werden. 

Bei Frauen kann die Kastration vorgenommen werden, wenn durch die künstliche 
Menopause die wesentliche Besserung eines schweren psychopathischen Zustandes zu 
erwarten ist. Bei Schizophreneien sind diese Versuche meist resultatlos gewesen. 

Die Sterilisation von geistig abnormen Frauen kann aus individuell-medizinischen 
Gründen (schizophrene Graviditätspsychosen) aus prophylaktischen Gründen (Gravi
dität bei Oligophrenien) als sichernde Massnahme (psychotische Kindsmörderin) vor
genommen werden. Der Eingriff ist direkt zu empfehlen, wenn psychotische Patien
tinnen aus der Irrenanstalt entlassen werden oder ambulatm-isch behandelt werden 
und eine zukünftige Schwängerung erwartet werden kann und besonders bei Oligo
phrenen mit lebhafter Erotik, die nicht ehefähig sind und wegen der ständigen Ge
fahr einer Schwängerung dauernd in einer Anstalt bewahrt werden müssten. Die 
Frage der Sterilisation ist jedesmal zu prüfen, wenn aus psychia trisehen Gründen 
eine Schwangerschaftsunterbrechung stattfindet. 

Bei der Sterilisation psychisch abnormer Männer tritt das eugenische Moment in 
den Vordergrund. 

Die Operationen sollten immer erst beim Erwachsenen vorgenommen und gleich
zeitig durch sicherndeMassnahmen einer sittlichen Verwahrlosung vorgebeugt werden. 

In Zukunft ist der Sterilisation psychopathischer Männer noch mehr Aufmerksam
keit zu schenken, es sollte z. B. nicht die gesunde Ehefrau des kranken Mannes wegen 
sterilisiert werden. 

Besondere gesetzliche Bestimmung über Kastration und Sterilisation hält der Vor
tragende nicht nur für unnötig, sondern direkt für gefährlich. Eine kritiklose An
wendung dieser Operationen könnten einer gefährlichen Reaktion rufen. Die gegen
wä-rtige Kenntnis der Vererbungsgesetze lassen uns besonders in bezug auf die rasse
hygienischen Indikationen sehr vorsichtig sein. 

Disku s sion: 
Prof. Binswanger, Dir. Schiller, Dr. Strasse1·, Dir. Tramer, sprechen noch zu der vom 

Vortragenden aufgeworfenen Frage der Strafloserklärung der an einer genotzüchtigten 
Frau begangenen Abtreibung in zustimmendem Sinne. Auf Antrag von Prof. Maier 
wird dieser beauftragt, an die nationalrätliche Strafrechtskommission eine Eingabe zu 
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machen, worin ersucht wird, dass ein Arzt, der einer im Zustand schwerer Geistes
kraD.kheit oder Blödsinns geschwängerten Frau die Gravidität unterbricht, straflos 
erklärt werden soll. 

Gh. St?·asser (Zürich): Gegen die gründliche juristische Beleuchtung der Frage 
der Kastration und Sterilisation Geisteskranker und die vorsichtige Indikations
stellung kann nichts eingewandt werden. Speziell die Kastration von Sexualdelinquen
ten, wenn alle anderen therapeutischen Versuche versagt haben, kann nicht genug 
lediglich als Ultimaratio hervorgehoben werden. Sonst besteht die Gefahr, dass gerade 
in diesen Dingen nicht durch und durch vorbereitete Ärzte zu dem scheinl;mr bequemen 
und drastischen Mittel, das denn doch nicht so harmlos und einwandfrei ist, viel zu 
rasch greifen. Erste Rezidive nach psyc.hotherapeutischen Behandlungen sind noch 
keine unbedingte Indikation zum operativen Eingriff, sondern beweisen unter Um
ständen, abgesehen von der Ungunst anderer Komponenten, das therapeutische Ver
sagen des Arztes. Und in diesem Sinne vermisste· ich denn ein psychologisches und 
psychiatrisches Eingehen auf die Ursachen zu den Sexualdelikten, nach welchen die 
Indikation zu richten wäre. Ich glaube auch nicht, dass die Unterscheidung in bezug 
auf die Indikationsstellung, dort, wo die körperliche Libido im Vordergrunde stehe, 
Kastration zu befürworten, während man· bei der psychogenen Formung der Perver
sionen anders vorgehen könne, die ri.chtige ist. Sondern die physiologische Libido istdif' 
selbstverständliche Grundlage für jede Formung der psychischen Sexualmechanismen, 
so dass zwar durch einen Schwund des körperlichen Se:.."Ualbedürfnisses, wie er event. 
durch die Kastration herbeigeführt werden kann, das Individuum in seiner Sexual
betätigung zu einer gewissen Ruhe kommt, dass aber darüber rein psychische Gewohn
heits-Mechanismen bestehen bleiben können. Und dies erklärt uns denn auch den nega
tiven Erfolg bei Sexualdelinquenten und Perversen trotz Kastration. Die Indikation 
zur Operation, immer als ultima ratio, beginnt dort, wo eine völlige psychische Un
beeinflussbarkeit vorlie�, wie bei gewissen unintelligenten, debilen Individuen. Aber 
auch da dürften eben Überraschungen in Hinsicht auf das Weiterbestehen perverser 
Neigungen nicht ausbleiben und man denkt unwillkürlich an orientalische Schilde
rungen, an die Darstellung des Eunuchen z. B. in den Märchen von Tausend und einer 
Nacht, um daraus zu ersehen, wie sie als die Träger der abstrusesten und perversesten 
Sexualmanipulationen seit altersher betrachtet Wf'rden. Ein gewisses Ressentiment 
über die Kastration bei haltlosen Individuen kann psychisch erst recht in "lasterhafte" 

Mechanismen hineinführen. Und in die!?ßm Zusammenhang muss denn doch betont 
werden, dass gewisse Sexualdelinquenten die Kastration nicht ganz so freiwillig an 
sich vollziehen lassen, als wie es den Anschein erweckt. Leute, die vor die Alternative 
dauernde Irrenhausversorgung oder Kastration gestellt werden, befinden sich schliess
lich gegenüber der Wahl der letzteren in einer Zwangslage. Und was die eugenetischen 
Indikationen zu einer Sterilisation oder gar Kastration betrifft,- so lange unsere Auf
fassungen z. B. über das organische Substrakt der Dementia praecox oder die rein 
funktionelle Struktur dieser Ill-ankheit, wie ich sie sehe, noch so weit auseinander
gehen, und solange im Zusammenhang damit die Vererbung erworbener Eigenschaften 
mit grossen Fragezeichen versehen werden muss, dürfen wir doch so eingreifende 
Praktiken wie die Kastration nicht allzu sehr in den Vordergrund rücken. Dagegen 
unterliegt es keinem Zweifel, dass der Ausbau und die theoretische Läuterung der 
psychotherapeutischen Methoden noch ein grosses und immer neues Feld vor sich 
haben, bevor es dem Chirurgen überlassen zu werden braucht. (Autoreferat.) 

Mme. Minkowska de Paris insiste sur la necessite de baser !es mesures sociales en 
question sur !es donnees suffisantes d'ordre empiriquo. Cea donnees ne sauraient 
etre fournies que par des recherohes genealogiques faites sur une vaste echelle et 
permettaut de poursuivre l'evolution de toute Ia famille atteinte en plusieurs genera
tions. 

Les chiffres ci-joints qui resument du point de vue statistique les recherohes 
genealogiques concernant 2 familles F. et B. issues de deux malades et poursuivies 
pendant 6 generations fournissent des donnees tres instructives. 
Archiv für Neurologie und Psychiatrie. XVII. 23 



Descendance totale du malade F (aliene) 1757-1923: 
;J78 individus, 358 individus sains d'esprit, 20 individus malades. 

Sur ces 20 individus il y a: 
9 individus qui n'ont pas d'enfants, 
7 ont des enfants sains d'esprit et 
4 ont des enfants malades. 

Ces 4 individus malades ont 30 enfants dont 21 sains d'esprit et 9 malades 
7 individus sur !es 20 malades ont des parents sains, 

13 malades, 
clont 3 ont !es deux parents malades. 

Descendance totale du malade B. (epil�ptique) 1761-1923: 
328 individus, 303 individus sains d'esprit, 25 individus malades. 

Sur ces 28 individus malades il y a: 
13 individus qui n'ont pas d'enfants, 

9 ont des enfants sains d'esprit, 
3 " ont des enfants malades. 

Ces 3 individus malades ont 12 enfants dont 6 sont sains d'esprit et 6 malades, 
19 individus sur !es 25 malades ont des parents sains, 

6 " 25 " " malades, 
clont 3 !es deux parents malades. 

Nous soulignons dans ce tableau !es faits suivants: 
1. Le nombre peu eleve des malades et Ia quantite considerable des individus sains 

d'esprit dans lo. descendance de deux ancetres malades. 
2. L'elimination naturelle de la procreation des malades particulierement atteints. 
3. Le nombre important des malades qui ont des enfants sains d'esprit. 
4. L'existence de malades parmi les enfants des parents sains. 

Toutes ces donnees nous obligent de formuler !es reserves serieuses au sujet de 
tout projet concernant Ia sterilisation des malades en general comme mesure qui, Iesant 
!es interets de l'individu, ne donne aucune garantie de Ia protection de la collectivite. 

D'autre part elles nous indiquent Je chemin qui doit etre suivi par l'reuvre de Ia 
prophylaxie mentale; celle-ci devra s 'adresser au public lui-meme, ehereher de l'eduquer 
et de s'assurer sa collaboration, en lui demontrant les cas particuliers ou Je mariage 
peut compromettre Ja descendance (un conjoint gravement atteint, les deux conjoints 
avec des antecedents hereditaires charges); par contre !es mesures severes imposees 
d'une fa!fon arbitraire ne rendront Je public que refractaire a tout conseil utile prove-
nant de Ia part des alienistes. (Autorefere.) 

Le Docteur Adam (de Rouffach, France) vient exposer pourquoi ses compatriotes 
se montrent en general hostiles a Ia Sterilisation des alienes. Il craint que beaucoup de 
pervers castras mais eprouvant encors des besoins sexuels ne se livrent a Ja pederastie 
passive s'ils sont impillssants ou ne s'adonnent au contraire sarui mesure au co1t (et ne 
soient meme particulierement recherches par !es femmes) si, aptes a Ia copulation, ils 
ne Je sont plus a Ia fecondation. 

Il rappeile que de tout temps !es eunuques ont fourni une grosse proportion de 
pervers et se demande si d'autre part c'est vraiment faire de l'hygiene mentale que de 
priver des sujets, mäles ou femelles, de glandes dont ]es secretions internes sont con
siderees comrne indispensables au parfait eqilllibre et physiologique et mental des 
individus. Jl rapporte trois observations de sujets depourvus de glandes genitales 
internes dans son service a Ia suite d'attentats sexuels. 

S'il etait demontre que Ja Castration n'entraine pas de troubles mentaux, Je Docteur 
Adam l'admettrait peut-etre pour !es delinquants sexuels recidiviste� TTlQ.iS non pas pou.t• 
!es malades. 

Il voit dans Je fait que les Etats qill ont admis Ia castration dans un but d'hygiene 
sociale n'en ont que tres peu fait application Ja preuve que cette "therapeutique" n'a 
pas donne tous !es resultats que l'on escomptait et croit que d'ailleurs pour obtenir des 
resultats, il faudrait logiquement operer trop d'individus. (Autorßfere.) 
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Steck (Bois de Cery-Lausanne), berichtet über die in Lausanne seit 1919 vorgenom
menen Sterilisationen und Kastrationen aus psychiatrischer Indikation. Es betrifft 
dies 25 Sterilisationen bei Frauen, davon 5 Dementia praecox, 16 Oligophrenien, 1 nach 
akuter Graviditätspsychose, 3· mit psychopathischen Männern verheiratete gesunde. 
Frauen, und bei einem moralisch defekten Manne. Bis auf eine Frau mit Hebephrenie, 
sind alle diese Patienten seit der Operation in Freiheit geblieben. Kastriert wurden 
2 immer wieder rückfällig werdende schwachsinnige Männer, welche besonders I(naben 
überfielen. Der erste der bei den, operiert 1922, ist seit 1923 auf freiem Fuss und wurde 
nicht mehr rückfällig, hat sich aber verheiratet mit einer Frau, die während des Zu
sammenlebens mit ihm ein Kind bekam, das er als das seine anerkennen wollte, wo
gegen seine Gemeinde Einspruch erhob und die Heirat erst bewilligte, nachdem auch 
die Frau sich hatte sterilisieren lassen! Bei der Operation des zweiten wurden im Mai 
1924 die Hoden vier an Katatonie erkrankten jungen Männern in die Tunica vaginalis 
transplantiert (nach der Technik von Voronof/), der Zustand dieser vier Katatoniker ist 
seither entweder stationär geblieben oder hat sich in zwei Fällen sogar weiter ver
schlimmert. 

Die Operationen wurden immer im Einverständnis mit den Kranken und deren 
Familie eventu(Oill auch eines Vormundes und der Vormundschaftsbehörden vorge
nommen. In acht Fällen ging die Initiative von der geburtshilfliehen Klinik aus, die den 
Psychiater beizog. Die beiden kastriertenMänner und einige der sterilisierten schwach
sinnigen Mädchen gaben die Zustimmung in einer gewissen Zwangslage, indem sie ent
weder zwischen dauernder Anstaltsinternierung oder Operation zu wählen hatten. 

(Autoreferat.) 
Kankeleit (Hamburg): 

1. Wie jede andere Operation, darf auch die Unfruchtbarmachung aus rassen
hygienischer und sozialer Indikation nicht zwangsweise, sondern nur mit Ein
willigung vorgenommen werden. 

2. Die Entscheidung über die Vornahme des Eingriffs darf nicht ein einzelner Arzt 
treffen, sondern nur eine behördlich ermächtigte Kommission. 

3. F!i.r eine rassenhygienische Unfruchtbarmachung kommt nur die Unterbindung 
der Samen- resp. Eileiter in Betracht, welche für den körperlichen und geistigen 
Zustand des Individuums keinerlei schädliche Folgen hat. Der Geschlechtstrieb 
und die Möglichkeit des Geschlechtsverkehrs wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

4. Als Unfruchtbarmachung aus sozialer Indikation sind nicht solche Fälle zu ver
stehen, bei denen eine privatwirtschaftliche Indikation gemeint ist. Sie deckt 
sich fast stets mit der rassenhygienischen. Sie entspringt der Bestrebung, Ver
brechen und langdauernde Internierung zu vermeiden. Zur Herabsetzung resp. 
Beseitigung eines kriminellen Geschlechtstriebes ist die Kastration der gegebene 
Weg. 

Die Kastration darf stets erst nach der Pubertät vorgenommen werden. 
(Autoreferat.) 

v. Muralt (Zürich) bedauert, dass die gegenwärtig waltende Diskussion selbst unter 
dem Zeichen der Kastration steht. Unsere Kongresse sollten so organisiert werden, 
dass auch für die wissenschaftlichen Diskussionen r e i c h l i c h  Zeit zur Verfügung steht. 

Es ist sehr zu begrüssen, dass Herr Prof. Maierin der Indikationstellung zu Abort, 
Sterilisation oder Kastration sehr vorsichtig geworden ist. Im Burghölzli ging man 
früher m_ W. weiter. So fordert BleuZer in seinem Lehrbuch (1916) die zwangsmässige 
Sterilisation der "unheilbaren" Verbrecher und die freiwillige Sterilisation bei .. anderen 
sch-weren Psychopathen". Die Problematik solcher ,,rassenhygienischer" Forderungen 
liegt m. E. einerseits in der Feststellung der Unheilbarkeit der vorliegenden psychischen 
Störungen und andrerseits bei der Gewissheit der Vererbung derselben auf allfällige 
Nachkommen. Der Begriff der Unheilbarkeit ist nun sicher etwas sehr relatives, er un1-

schreibt die Grenzen unseres therapeutischen Könnens, und verschiebt sich mit jedem 
Fortschritt unserer Wissenschaft. Schweren Neurosen, leichteren Psychopathien, ja 
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selbst leichten Psychosen stehen wir heute schon wesentlich optimistischer gegenüber 
wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Unsere Therapie ist zurzeit in lebhafter Entwick
lung begriffen und niemand kann wissen, wo sie Halt machen wird. Es besteht nun 
aber die Gefalu·, dass die Einstellung der Ärzte auf Sterilisation den therapeutischen 
Impetus lähmt. Man darf auch nicht übersehen, dass solche Eingriffe bei nicht völlig 
stumpfen Individuen ein schweres psychisches Trauma bedeuten. Den Verbrecher z. B. 
könnte gewiss in manchen Fällen eine Zwangssterilisation in seinem Hass, in seiner 
blinden Auflehntmg gegen die Gesellschaft bestärken und ihn damit erst recht zum 
Verbrecher machen. Wenn er dann zwar keine Nachkommen erzeugt, aber dafür noch 
einige schwere Verbrechen begeht, scheint der Nutzen des Eingriffes sehr problematisch. 
Problematisch sind bekanntlich auch die Ergebnisse der Erblicbkeitsforschung. Man 
hat doch den Eindruck, wie wenn die neuern Forschungen die früher selbstverständlich 
stark pessimistische Auffassung der erblichen Belastung in Frage. gesetzt hätte. Diem 
schreibt: "Geistige Krankheiten können sich vererben, aber sie tun es nicht immer, 
und sie müssen es nicht, und die Vererbung des Pathologischen ist kein ewiges, un
abwendbares Verhängnis, das in der einmal heimgesuchten Familie fort lind fort sein 
Opfer fordert." Man spricht neuerdings viel von Regeneration (Minkowska). Ruedin 
führte in Lugano aus: .,Es ist ein In-turn, den Erblichkeitsforschern die Meinung unter
zuschieben,' dass die Entwicklung einer Erbanlage immer unabhängig von Umständen 
vor sich gehe, die ausserhalb dieser Anlage liegen. Da es sich bei der Vererbung über
haupt um Vererbung von Anlagen zu Reaktionsweisen handelt, nicht um starre.Eigen
schaften,.kann. deren Auswirkung durch allerlei Aussenfaktoren sowohl gefördert als 
auch gehemmt werden." Es scheint mir sehr bedeutsam, dass Ruedin zugibt, dass 
"Aussenfaktoren" die Auswirkung ererbter pathologischer Anlagen hemmen können. 
Denn damit ist der ominöse, schicksalhafte Charakter der erblichen Belastung prinzi
piell gebrochen, und man darf wieder fragen, wie weit es möglich sei durch eine früh 
einsetzende; zweckmässige Erziehung (regelmässige ärztliche Beratung usw.) krank· 
hafte Entwicklungstendenzen zu unterdrücken zu gunsten gesunder Anlagen, die ja 
schliesslich in jeder Seele auch vorhanden sein müssen. Inwieweit das möglich sein 
wird, wissen wir wohl heute einfach noch nicht. Sicher ist, dass die Erblichkeitslehre 
in ihrer alten Form im Publikum viel Schaden gestiftet hat. Zahlreiche Menschen haben 
unter der Angst vor einer wissenschaftlich vielleicht sehr belanglosen, Belastung gelitten 
und sich damit geschädigt. Wenn ferner vielleicht manche Belastete freiwillig auf Kinder 
verzichteten, so kann man sich fragen, ob es im Grunde nicht bedauerlich ist, wenn 
Menschen von einem so stark entwickelten Verantwortlichkeitsgefühl, wie es sich nur bei 
ethisch Hochstehenden findet- keine Nachkommen zeugen, auch wenn möglicherweise 
das eine oder andere derselben erkranken würde. Der Mensch ist eben kein Kaninchen, 
sein kultureller Wert hängt nicht a u s s ch l i e s s l i c h  von seiner biologischen Gesundheit 
ab. Eine zu weitgetriebeneRationalisierungder Fortpflanzungist gewissnicht erwünscht. 

Abzulehnen ist m. E. die soziale Indikation. Wo wirkliche materielle Not herrscht, soll 
eben sozial geholfen werden. Die soziale Frage kann nicht mit der Curette gelöst werden. 

Dies einige Gedanken zu dem klaren Referat von Prof. Maie1·. (Autoreferat.) 

Nach dem von der thurgauischen Regierung offerierten Mittagessen fuhren die 
Kongressisten über die Grenze. Der Besuch der badischen Heil- und Pflegeanstalt 
Reichenau bei Konstanz, deren grasszügige Anlage wir bewunderten, schloss die Tagung. 
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